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Beschlüsse des Gemeinderats 

Sitzung vom 2. September 2024 

1. Für den Rest der Amtsdauer 2022-2026 wurden folgende Ersatzwahlen in die  

Kommissionen vorgenommen: 

1.1 Andreas Gysler, FDP, in die Bürgerrechtskommission 

1.2 Joëlle Jäger, SP, in die Sachkommission 

2. Der Weisung 16, vom 4. Dezember 2023, wird zugestimmt: 

2.1 Für die Übertragung des 2020 gekauften Grundstücks vom Finanzvermögen ins Ver-

waltungsvermögen wird ein Kredit von CHF 1.8 Mio. bewilligt.  

2.2 Für den Bau eines vierten Trainingsplatzes für den FC Wädenswil wird ein Baukredit 

von CHF 1.9 Mio. +/- 20% (inkl. MwSt.) bewilligt. 

2.3 Die Kreditsumme für den Baukredit erhöht oder reduziert sich entsprechend der Bau-

kostenentwicklung in der Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags (Stand 

Juli 2023) bis zur Bauausführung. 

3. Ein Einbürgerungsgeschäft wird an die Bürgerrechtskommission zurückgewiesen. 

22 Einbürgerungsgeschäfte werden gutgeheissen. 

Fakultatives Referendum 

Die Beschlüsse unter Ziffer 2 unterstehen dem fakultativen Referendum. 

Rechtsmittel 

Gegen diese Beschlüsse (ohne Ziffer 3) kann nach der Veröffentlichung im amtlichen Publi-

kationsorgan der Stadt Wädenswil (ePublikationen.ch; Digitales Amtsblatt Schweiz) beim Be-

zirksrat Horgen, Seestrasse 24, 8810 Horgen 

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schrift-

lich Stimmrechtsrekurs 

- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststel-

lung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 

30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und 

dessen Begründung enthalten. 

Für den Gemeinderat

Ruth Schäfer, Ratssekretär-Stv. 


